
Regelungen über die Nutzung des Vereinsheimes „NARRE-ECK“ 
des Narrenrat Langhurster Mohren e.V. 

 
1.  Über die Nutzung des Vereinsheim „Narre-Eck“ entscheidet grundsätzlich die Vorstandschaft. 
 
2.  Unentgeltliche Nutzungen: 
  Durchführung von öffentlichen Vereinsfesten 
  Durchführung von internen Veranstaltungen, 
       wie Mitgliederversammlungen, Versammlungen von Vereinsabteilungen, Vorstandssitzungen, 
  Besprechungen 

 Durchführung von Proben der Aktiven generell zu den speziell festgesetzten Zeiten;  
zusätzliche Proben nach Weisung der Abteilungsleiter oder des Verantwortlichen zu gesondert 
festgelegten Zeiten. 

 
3.  Entgeltliche Nutzungen: 
  Durchführung von Feierlichkeiten von Vereinsmitgliedern (aktiv oder passiv) 
  Durchführung von Veranstaltungen von befreundeten Vereinen und Firmen 
  nur nach Vorstandsbeschluss 

Die Höhe der Mietgebühr wird durch die Vorstandschaft festgelegt und gilt bis auf Widerruf. Daneben wird 
eine Kaution erhoben, die bei ordnungsgemäßer Abnahme des Vereinsheimes wieder zurückerstattet 
wird. Beide Beträge sind im  v o r a u s   bei Schlüsselübergabe zu entrichten.  

Mietgebühr Mitglieder:  aktiv:     80,00 €    passiv:  120,00 €  
 Kaution:        100,00 € 
 
4.  Zur Nutzung werden überlassen: 

Wirtschaftsraum, Küche, Stuhl- und Tischlager, Flur, Toilettenanlagen, Windfang, Hof. 
Sonstige Lagerräume u. Garagen stehen nicht zur Verfügung. 
Die Benutzung von vereinseigenen Geräten und Gegenständen bedarf der vorherigen Absprache. 
 
Geschirrtücher sind bitte selbst mitzubringen.  

 
5.  Getränke sind grundsätzlich auf eigene Kosten zu beziehen. 
 
6. Der Nutzer ist für die Bewirtung, Reinigung, Aufräumarbeiten usw. unverzüglich selbst verant-wortlich. Der 

angefallene Müll ist selbst zu entsorgen. Schäden werden vom Überlasser auf Kosten des jeweiligen 
Nutzers behoben. 
Im „Narre-Eck“ und im Hof sind Lärmbelästigungen zu unterlassen. Musikgeräte usw. sind 
ab 22 Uhr auf Zimmerlautstärke einzustellen.  
Die polizeilich verordnete Nachtruhe ist zwingend einzuhalten 

  
7. Eine gewerbliche Nutzung des Vereinsheimes durch Mitglieder ist nicht zulässig  
 (z.B. Getränkeverkauf, Eintrittsgelder verlangen etc.) ! 
 Die Überlassung des Vereinsheimes an Mitglieder zur Überlassung an Dritte ist nicht gestattet ! 
 
8.  Ab der Winterzeit fällt eine zusätzliche Gebühr für die Heizung an.  
 
Gültig ab 01.01.2010 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Diese Regelungen habe ich zur Kenntnis genommen: 
 
 
Mieter:____________________________    Unterschrift Mieter: ____________________________ 
 
Mietzeitraum: _____________________________ 
 
QUITTUNG: 
Mietgebühr __________ €    +  Kaution ___________ €   bezahlt  

Kaution __________ €   zurück          
 
 
____________________________     ____________________________ 

Unterschrift Vermieter     Unterschrift Mieter 


